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Abschlüsse u. Berechtigungen SI

Es gilt die APO SI (G8)

Hauptschulabschluss nach Klasse 9

(nicht: bei 3x5 oder D+M:5)

10 Pflichtschuljahre sind zu beachten

Versetzung und Abschlüsse

Ab Jg. 9:

-ZAP 10 entfällt

-Dafür künftig zentral gestellte 

Klausuren in Deutsch und 

Mathematik

Versetzung und Berechtigung

- Ende Klasse 9: Bei Versetzung: 

Berechtigung zum Besuch der 

Oberstufe

Mittlerer Schulabschluss

- wird erreicht durch Versetzung 

in die Qualifikationsphase des 

Gymnasiums ( 11. Klasse)

Mittlerer Schulabschluss

Bei Nichtversetzung Ende der 10. Klasse 

kann ein dem Hauptschulabschluss 

gleichwertiger Abschluss zugesprochen 

werden.

(Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ A)

Mittlerer Schulabschluss FOS

(Fachoberschulreife)

-Bei Versetzung in die 11
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Schulwechsel nach SI

-bei Versetzung in die Oberstufe (Klasse 10):

-Berufskolleg, gymnasialer Zweig (Auskunft    

erteilen die betr. Schulen)

-Gesamtschule nur unter bestimmten 

Voraussetzungen

-Bei Ausbildungsvertrag: duales System

Es entscheidet die aufnehmende Schule

Eine Verpflichtung seitens der 

aufnehmenden Schule ist nicht gegeben, 

da auch die eigene Schule einen 

Bildungsgang SII anbietet.

Sonderregelungen im Jahr 2009/10 für 

10. Klassen ( G 9 ):

1. Wiederholung der 10. Klasse

2. Wiederholung der 9. Klasse

3. Wechsel auf eine Schule mit 6jähriger 

SI (Bei 2. und 3. ist Genehmigung der 

Schulbehörde erforderlich!)

Wichtig:

Wegen der Besonderheiten der 10. Klasse 

im Schuljahr 2009/ 2010 sollten Schüler 

und Eltern noch intensiver und frühzeitig

bei Problemen den Kontakt mit der Schule 

suchen.


